
 

Beratungsergebnis: 
__ einstimmig 
__ mit Stimmen 
.......... Ja 
.......... Nein 
.......... Enthaltungen 
 

 

 
__ lt. Beschlussvorlage                      
__ abweichender Beschluss  
 
 
 
 

 

 

Gemeinde Kirchzarten 
 

BESCHLUSSVORLAGE 
 

Vorlage Nr.: 2017/627  

Fachbereich 4 / Aktenzeichen 913.69 29. November 2017 

 
Finanz-, Verwaltungs-, Touristik- und Kulturausschuss am 07.12.2017 - nicht öffentlich 
- 
Gemeinderat am 21.12.2017 - öffentlich - 
 

Tagesordnungspunkt  

Jahresrechnung 2016 - Gemeinde, Kurbetriebe und Wohnbau 

 
Beschlussvorschlag: 
 
1.) Jahresabschluss Gemeinde 
 
Die Jahresrechnung mit Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2016 wird 
dem Gemeinderat gemäß § 95 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung (alte Fassung) und § 41 Abs. 3 
Gemeindehaushaltsverordnung zur Feststellung vorgelegt. 
 
Der Finanz-, Verwaltungs-, Touristik- und Kulturausschuss / der Gemeinderat genehmigt die 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben mit 352.550,00 Euro (laut Rechenschaftsbericht Seite 
8). Der Finanz-, Verwaltungs-, Touristik- und Kulturausschuss / der Gemeinderat nimmt das 
Ergebnis der Haushaltswirtschaft zustimmend zur Kenntnis und stellt das Rechnungsergebnis 
2016 laut Rechenschaftsbericht Seite 7 bis 9 fest. 
 
Die Jahresergebnisse sind dem Anhang sowie dem vorliegenden Rechenschaftsbericht 2016 zu 
entnehmen. 
Der Vorbericht - finanzieller Teil - ist ab Seite 45 im Rechenschaftsbericht aufgeführt. 
 
2.) Jahresabschluss Kurbetriebe 
 
Der Gemeinderat stellt gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg das 
Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2016 ab Seite 157 unter Einschluss der Angaben nach Anlage 9 zur 
Eigenbetriebsverordnung (Seite 171) fest und beschließt: 

a) Den Jahresgewinn 2016 mit 21.716,43 Euro wie folgt zu behandeln: 
Auf neue Rechnung vorzutragen. 

b) Der Betriebsleitung die Entlastung zu erteilen 
 
3.) Jahresabschluss Wohnbau 
Der Gemeinderat stellt gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg das 
Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2016 ab Seite 203 unter Einschluss der Angaben nach Anlage 9 zur 
Eigenbetriebsverordnung (Seite 209) fest und beschließt: 

a) Der Betriebsleitung die Entlastung zu erteilen 
 
Anhang: Anlage 9 EigBVO Wohnbau Kurbetriebe, Anlage 9 EigBVO Wohnbau, Anlagen zur 
             Feststellung der Jahresrechnung 2016 
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